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Art und 
Güteklasse

Abnahme- und Gütevorschriften

Baum- und Steinmarder

I

II

46,15

36,90

III

IV

V

VI

VII

27,70

18,45

9,20

7,30

4,60-

Maulwürfe

I -,30

II —,20

III -Д0

Ottern

I 50,-

II 40,-

III 20,-

IV 10,-

V 5,-

weißledrig, dichtwollig, gut decken
des Grannenhaar, gutfarbig

weiß- und grünledrig, etwas schwä
cher in Qualität als Güteklasse I, 
gut gedrungen, gut deckendes Gran
nenhaar sowie fehl farbige und leicht 
beschädigte der Güteklasse I

Halbwuchs, grünledrig, mittelkräf
tige Unterwolle, gut deckendes 
Grannenhaar sowie mittelbeschä
digte

Viertelwuchs, schüttere Unterwolle, 
gut deckendes Grannenhaar sowie 
stark beschädigte

Sommerfelle ohne Unterwolle, gut 
deckendes Grannenhaar

Sommerfelle ohne Unterwolle, spär
liches Grannenhaar

Felle von Jungtieren (Mäuschen) so
wie stark beschädigte, von denen 
nur Teile zu verwenden sind

weißledrig, dichtwollig, vollrauch

schwarzledrig, schwarzrändig, dicht
wollig sowie weißledrige, flache 
Sommerfelle

stufig, stark überwachsen

weiß- und grünledrig, dichtwollig, 
Rücken und Wamme mit gut dek- 
kendem Grannenhaar, große und 
mittelgroße

weiß- und grünledrig, leichte Unter
wolle, große und mittelgroße, leicht 
krummspitzig oder beschädigt

schwache Unterwolle, große und 
mittelgroße sowie mittelbeschädigte 
der Güteklassen I und II

kleine, dichtwollig sowie stark be
schädigte aller Größen

Felle von Jungtieren (Mäuschen), 
stark beschädigte, von denen nur 
Teile zu verwenden sind
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Rot- und Kreuzungsfüchse

I 23,- weißledrig, dichtwollig, vollgrannig, 
groß

II 19,25 weißledrig, etwas schwächer in
Qualität als Güteklasse I sowie grün
ledrig, dichtwollig, vollgrannig

III 12,80 leicht beschädigte der Güteklassen I
und II

IV 9,60 Halbwuchs, grünledrig, schwächere
Unterwolle sowie miltelbeschädigte, 
der Güteklassen I und II

V 6,90 Viertelwuchs, schwache Unterwolle
sowie stark beschädigte der Güte
klassen I und II

VI 3,20 Sommerfelle ohne Unterwolle und
stark beschädigte aller Güteklassen

VII —,90 Felle von Jungtieren (Mäuschen) so
wie stark beschädigte Felle, von 
denen nur Teile zu verwenden sind

Wiesel (weiß)

3,70 weißledrig, dichte Unterwolle, 
deckendes Grannenhaar, groß und 
mittelgroß, reinweißes Haar

II 1,90 grünledrig, mittlere Qualität, unent
wickeltes Grannenhaar sowie leicht 
beschädigte und gelbliche der Güte
klasse I

III —,90 flache sowie kleine und stark be
schädigte der Güteklassen I und II

IV —,40 Felle, von denen nur Teile zu ver
wenden sind

Wiesel (braun)

I 1,— weißledrig, ohne Unterwolle, gut
deckendes Grannenhaar, groß und 
mittelgroß

II —,55 grünledrig, ohne Unterwolle, unent
wickeltes Grannenhaar sowie leicht 
beschädigte Felle der Güteklasse I

III —,25 kleine sowie stark beschädigte aller
Güteklassen

IV —ДО Felle, von denen nur Teile zu ver
wenden sind


